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A 1 1 g eme i n AZ öp:!sd63:ns:ßä::s#K
Det" vorliegende Bebauungsplan ist aus dem vom Verbandsgeme inderat am
12.12.1984 endgtiltjg beschlossenen Flächennutzungsplan und Landschafts
plan fur die Verbandsgemeinde Grlinstadt-Land entwickelt.
Er umfaßt eine Fläche von 2,94 ha

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

gemäß $ 9 (Absatz 1 - 7 BBauG)

Art d.er bau l i chen Nutzung gem $ 9 Abs l Nr. l BBauG

ggyqlbqleb j et gem . $ 8 BAUNVO

1.1 Zulässig sind ausschlleßlich agrarwirtschaftlich genutzte Anlagen
einschl. der zugehörigen Bürogebäude
Als Ausnahme nach Abs. 3 Ziff. l sind je eine Wohnung fLiP Betriebs
leiter und Auf5{chtspersonal zugelassen

1.2 Im Bebauungsplanbere ich sind nur Anlagen zulässig, deren linmissioi
werte bundes- und landesrechtlichen Vorschriften nicht entgegen-
qTpnDn

2 Maß der bau l schen Nutzung gem 5 9 Abs l NT'. l BBauG

2.1 Flip die Bemessung des Maßes der baut schen Nutzung wird der gesamte
Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Bezugsgröße zugrunde-
nD l Dn t

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt
a) durch die ermittelte Grundflächenzahl
b) durch die Höhen der baut lehen Anlagen

2.2 Höhen der baulichen Anlagen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gelten folgende
bau ] i chen Höch$ ]1g lenzen

a) flip Hallenbauten . . . ...... . ' . . . . . 9m
P

b) air den Bereich mit unterschiede scher Höhen-
festsetzung... siehe Eintragung in der Planzeichnung

u nd i m Gebäu desc h ema

c) flip überdachte Durchführten 9m
md ) fii r' Woh ngebäu de

Fur Wohngebäude g ilt die 2-geschossige Bebauung als Höchstgrenze
/2



3 . Baywei se gem .g..4bs . l Nr'. 2 BBauG

lll:lli llll*l:111111111:lli* 1111 :.lll;llill:p::';:*'s;;.'''«'
4 . Gr iinordnu ng gen .g Abs. l Nr. 15 BBauG

des

j..!.S.blXillb:tl.g em 9 Abs. l Nr. 10 BBauG

iiiiiiiiii:iii:iiliii! iiiii:iii:ili!:iii :iii i;:lili.iiiii:l'
B LUNGEN

gemäß $ 9 Abs. 4 BBauG 1974

6 . Dac hformen

6. 1 Flip dje Hal lenbauten

betragen .

6.2 in den Bereichen. unterschiede scher Höhenfestsetzung sind
sowohl Flachdächer als auch Satteldächer zuläss ig.
Die maximal Zulässigen Gebäudehöhen, Traufhöhen und Firsthöhen
ergeben sich aus der Planzejchnung und dem Gebäudeschema '

6.3 Flip Wohngebäude g ilt die Festsetzung wie flip Hallenbauten.
Zulässig sind jedoch auch Sattel- oder Walmdäëher.

Hinweis gemäßcStEclungnahme Wasserwirtschaftsamt und Gewisser
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7 Maßnahmen flip die Hasserdurchlässigkeit unbebauten Flächen gem
bs. 6 Blau

Zur Vermeidung einer Versiegelung der nicht tiber'bauten Flächen
haben zusätze ich erforderlich werdende Bodenbefestlgungsmaßnahmen
mit wasserdurchlässigen Materialien(Wabensteine u. dergl.)
zu erfol gen .

C GRENZEN DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS
gemäß $ 9 (7) BBauG

Der Bebauungsplan "Gewerbegebiet Süd/Ost" wird begrenzt:

Im Süden: durch den Entwässerungsgraben zwischen der 1. und"ll
Gewinne " Im Pah l er"

Im Westen durch die K 8(Gerolsheimer Straße)
Im N or'den durch die K 8(Gerolsheimer Straße)
Im Os ten durch dje Parzellen 4358(Hundesportverejn) und

4355(landwirtschaftl ich genutzte Fläche)

Die Flurstiicksgrenzen innerhalb des ausgewiesenen Bang.ebietes
sind aufzuheben. Die Neubaufläche ist im gesetzlichen Verfahren
umm l egen
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BEGRÜNDUNG

Das gemeindliche Gewerbegebiet "Am Sporgarten" in der westlichen
Ortslage ist.inzwischen belegt und liberwjegend bebaut
Zur Deckung.des .Bedarfs an. gewerbe scher Fläche flip or.tsansässige
Betrljebe weist der inzwischen verabschiedete Flächennutzungsplan
dgr Verbandsgemeinde Griinstadt-Land flip die Gemeinde Dirmstein
als Baugebiet "Süd/Ost" an der 'Gerolsheimer Stra13e ein Zusätzliches
Gewerbegebiet {n der Größe von ca. 3 ha aus

Der bisher im Ortskern ansässjge Gewerbebetrieb "iqaurer .&"Schreiber.''
mußte darth { n buss i ede l n

1. wegen der immer stärker werdenden Emmissionen als Kartoffelsort.ier
und Getreide-Umschlagstelle -

2 wegen der erheblichen Verkehrsbelastung des Ortskerns durch
Schwerverkehr, insbesondere in den Spitzenzeiten währendder Monate Jun i b i s . Oktober

3 Dem bereits in das neue Gewerbegebiet ausgelagerten Kartoffel
Erfassungsbetrieb soll nun ein Getreidereinigungs- und
Lagerungsbetrieb angegl iedert werden.

4 Abschn lebend ist die Errichtung einer weiteren Lagerhalle,
sowie einer Herkswohnung im Bereich der Erwejterungsfläche
des Bebauungsplanes vorgesehen

Die Erschliei3ung des Baugebietes erfolgt liber die K 8
IGerolsheimer Strq13e): Die Anbindung unter Mitbenutzung des
gemeindlichen? befestjgtep Feldweges geschieht ab Bebauungsplan
grenze liber eine private Erschließungsstraße

Die Versorg14ng.und Abwasserbeseitigung erfolgt tiber das
bestehende örtliche Versorgungs- und Abwassernetz
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D KOSTEN FOR DIE VERBANDSGEMEINDE

Flip die vorgesehene Erschl ießungsttlaßnahme entstehen der Verbands
gemeinde Grünstadt-Land vor'aussichtl ich folgende liberschlägig
emmi ttëlte Kos ten :

a) Wert des Grund und Bodens
gemäß $ 128 Abs. l Satz l BBauG DM 150 000,

b) Erschl ießungsaufwand gemäß
$ 128 Abs. l Satz 2 BBauG DM 115 000,

Z u s a inm e n DM 265 000,
L

i'3

Bode nord nend e Ma ßna hmen

s i nd n i cht erfordert i ch

Beg i nn der Bauma ßna hmen

Mit dem Bau des Getreidelagers soll sofort begonnen werden

F'q Aufgestellt im Oktober 1985

D{ rmste in, l2 3:lÄpril 198$

i .V . (Raster)
B e i g e o rd n et er


